
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 3020
14. Wahlperiode 16. 07. 2008

Antrag

der Abg. Hans-Ulrich Sckerl u. a. GRÜNE

und

Stellungnahme

des Innenministeriums

Fortsetzung von nicht polizeilicher Videoüberwachung
ohne Rechtsgrundlage?

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

I. zu berichten,

1. wie viele nicht polizeiliche Videoüberwachungsanlagen in Baden-Würt-
temberg auf der Grundlage von § 13 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes
betrieben werden und welche Ministerien dafür verantwortlich zeichnen;

2. ob in Ministerien und in anderen Einrichtungen des Landes sowie in nach-
geordneten Behörden Videoüberwachungsanlagen betrieben werden und
an welchen Standorten dies der Fall ist;

3. mit welchem Ergebnis die Prüfung der konkreten Auswirkungen des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007 abgeschlossen
wurde (vgl. Stellungnahme der Landesregierung vom 4. Juni 2007, Druck-
sache 14/1281);

4. ob sie die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für nicht polizeiliche
Videoüberwachung im Landesdatenschutzgesetz für erforderlich hält;

5. ob im Zusammenhang mit der Überprüfung der Auswirkungen des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007 Videoüberwachungs-
anlagen abgeschaltet wurden, wenn ja, welche;
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II.

eine Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten vorzulegen, in
welcher er die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
vom 23. Februar 2007 für Baden-Württemberg bewertet und in der er darlegt,
welche Konsequenzen er für die Praxis der nicht polizeilichen Videoüber -
wachung in Baden-Württemberg für erforderlich hält.

16. 07. 2008

Sckerl, Oelmayer, Dr. Splett,
Untersteller, Wölfle GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Soweit hier bekannt, wurden aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 23. Februar 2007 in Baden-Württemberg keinerlei Konsequenzen für
die Praxis nicht polizeilicher Videoüberwachungsmaßnahmen durch die
Kommunen oder durch andere öffentliche Stellen gezogen.

Die Landesregierung hat selbst eingeräumt, dass dieses Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts auch für Baden-Württemberg Bedeutung hat, weil auch
das hiesige Landesdatenschutzgesetz, ähnlich wie die für unzureichend er-
klärte bayerische Rechtsnorm, keine besondere Bestimmung für Videoüber-
wachung kennt. 

Das Bundesverfassungsgericht fordert jedoch einen hinreichenden Anlass für
Videoüberwachung und eine hinreichend bestimmte, normenklare Rechts-
grundlage.

Da diese Voraussetzungen fehlen (und dies selbst von der Landesregierung
eingeräumt werden musste), muss davon ausgegangen werden, dass die der-
zeitige Praxis der nicht polizeilichen Videoüberwachung ohne ausreichende
Rechtsgrundlage erfolgt.

Mir dem vorliegenden Antrag soll eine Aufklärung über die Praxis und über
die Bewertung der rechtlichen Grundlagen erfolgen, die schon vor Jahresfrist
einer Prüfung durch das Innenministerium unterzogen wurden. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 5. August 2008 Nr. 2–0552.2/20 nimmt das Innenministe-
rium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

I. zu berichten,

1. wie viele nicht polizeiliche Videoüberwachungsanlagen in Baden-Würt-
temberg auf der Grundlage von § 13 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes
betrieben werden und welche Ministerien dafür verantwortlich zeichnen;

2. ob in Ministerien und in anderen Einrichtungen des Landes sowie in nach-
geordneten Behörden Videoüberwachungsanlagen betrieben werden und
an welchen Standorten dies der Fall ist;

Zu 1. und 2.:

Neben dem Innenministerium setzen das Finanzministerium, das Ministe-
rium für Ernährung und Ländlichen Raum, das Wirtschaftsministerium, das
Umweltministerium, das Ministerium für Arbeit und Soziales, das Minis -
terium für Wissenschaft und Kunst sowie das Justizministerium Videoüber-
wachungsanlagen ein. Diese, zum Teil als Gegensprechanlage mit Kamera
betriebenen Anlagen dienen der Zugangskontrolle zu Gebäuden, besonderen
Gebäudeteilen oder der Zufahrtskontrolle/-regelung an Tiefgaragen oder In -
nenhofbereichen. 

Da keine Meldepflicht für Videoüberwachungsanlagen besteht, liegt der Lan-
desregierung im Übrigen keine Gesamtübersicht aller nicht polizeilichen Vi-
deoüberwachungsanlagen in Baden-Württemberg vor. Von einer entsprechen-
den Umfrage unter sämtlichen öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg,
darunter mehreren tausend öffentlichen Schulen sowie allen Kommunen,
wurde wegen des damit verbundenen Aufwands abgesehen. 

3. mit welchem Ergebnis die Prüfung der konkreten Auswirkungen des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007 abgeschlossen
wurde (vgl. Stellungnahme der Landesregierung vom 4. Juni 2007, Druck-
sache 14/1281);

4. ob sie die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für nicht polizeiliche
Videoüberwachung im Landesdatenschutzgesetz für erforderlich hält;

Zu 3. und 4.:

Das Innenministerium hält nach Auswertung der Stellungnahmen aufgrund
der durchgeführten Anhörung der anderen Ministerien und der Kommunalen
Landesverbände die Schaffung einer besonderen Rechtsgrundlage für die 
Videoüberwachung im Landesdatenschutzgesetz für erforderlich. Ein ent -
sprechender Gesetzentwurf wird derzeit erarbeitet.

5. ob im Zusammenhang mit der Überprüfung der Auswirkungen des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007 Videoüberwachungs -
anlagen abgeschaltet wurden, wenn ja, welche; 

Zu 5.:

Dem Innenministerium ist nicht bekannt, ob aufgrund des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts Videoüberwachungsanlagen abgeschaltet wur-
den.
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II.
eine Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten vorzulegen, in wel-
cher er die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom
23. Februar 2007 für Baden-Württemberg bewertet und in der er darlegt,
welche Konsequenzen er für die Praxis der nicht polizeilichen Videoüber -
wachung in Baden-Württemberg für erforderlich hält.

Zu II.:

Die angeforderte Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz
Baden-Württemberg, in welcher dieser die Auswirkungen des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007 für Baden-Württemberg
bewertet und in der er darlegt, welche Konsequenzen er für die Praxis der
nicht polizeilichen Videoüberwachung in Baden-Württemberg für erforder-
lich hält, liegt dieser Stellungnahme als Anlage bei. 

Rech

Innenminister
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Anlage
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